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Lebensbedrohliche Infektion durch Vibrio vulnificus
- Erster bekanntgewordener Fall in Deutschland -

Eine 71jährige Frau aus Berlin, die vom 7.8. bis 
10.8.94 einen Kurzurlaub auf der Insel Usedom in 
Mecklenburg-Vorpommern verbrachte, zog sich am 
9.8. beim Einsteigen in einen Bus am rechten 
Unterschenkel eine kleine blutende Wunde zu, die 
mit einem Pflaster versorgt wurde. Anschließend 
ging sie am Strand bei Zinnowitz "wasserwaten".

Am 13.8.94 wurde die Patientin mit einem hochfie
berhaften Infekt und ausgeprägten entzündlichen 
Veränderungen im Bereich des rechten Unterschen
kels in die Notaufnahme des Universitätsklinikums 
Benjamin Franklin (UKBF) der Freien Universität 
Berlin eingeliefert. Innerhalb weniger Stunden 
entwickelte die Patientin ein lebensbedrohliches 
Krankheitsbild mit schwerer Sepsis, Herz-Kreislauf- 
Versagen und Beatmunspflichtigkeitund wurde des
halb auf die Intensivstation verlegt. Interkurrent 
kam es zur Ausbildung eines akuten Nierenversa
gens mit Dialysepflichtigkeit, einem Herz-Kreislauf- 
Stillstand und Herzrhythmusstörungen.

Am rechten Unterschenkel hatte sich eine schwere 
nekrotisierende Wundinfektion mit Ausbildung von 
hämorrhagischen Bullae entwickelt. Außerdem kam 
es zu septischen Metastasen am linken Unterschen
kel und am Hinterkopf. Die Schwere der Wundin
fektion, die ca. 50 % der Oberfläche des rechten 
Unterschenkels betraf, bis in den Vorfuß fortschritt 
und sich in der Tiefe bis in die Muskelfaszien aus
dehnte, drohte zeitweise eine Amputation des U nter
schenkels notwendig werden zu lassen.

Nach entsprechender Antibiotika-Therapieund einer 
über 5wöchigen intensivmedizinischen Behandlung

konnte der Zustand der Patientin soweit stabilisiert 
werden, daß sie in die Innere Abteilung des UKBF 
verlegt werden konnte. Von dort aus wurde die 
Frau dann am 24.12. in ein peripheres Krankenhaus 
verlegt.

Aus 3 Blutkulturen konnte Vibrio vulnificus isoliert 
werden. Die bakteriologische Diagnose erfolgte im 
Institut für Medizinische Mikrobiologie und Infek
tionsimmunologie der FU Berlin.
Das Nationale Vibrio-Referenzzentrum im RKI hatte 
T.Shimada vom National Institute of Health in 
Tokio gebeten, dieses Isolat zu typisieren - der 
Stamm gehört zur O-Gruppe 4.
Bisher sind nach T.Shimada und R.Sakazaki 7 ver
schiedene O-Gruppen von V. vulnificus bekannt. 
Die Wildstämme besitzen oft Kapseln mit verschie
denen antigenen Eigenschaften, während die polar 
angeordneten Geißeln gleiche antigene Eigenschaf
ten besitzen, die zudem speziesspezifisch sind.

Uber Infektionen des Menschen mit halophilen, 
Laktose fermentierenden Vibrionen wird seit Mitte 
der siebziger Jahre berichtet. Später wurden diese 
Keime als Vibrio vulnificus bezeichnet. Aufmerk
samkeit erlangten Infektionen mit diesem Erreger 
durch ihre schweren Krankheitsverläufe. Im Vorder
grund stehen primäre und sekundäre Septikämien 
mit unterschiedlicher Organbeteiligung und einer 
hohen Letalität (> 50% ) sowie tiefgreifende Nekro
sen, die nicht selten eine Amputationen der betroffe
nen Extremität erforderlich machen. Eine schnelle, 
wirksame Antibiotikatherapie ist von lebensrettender 
Bedeutung.

Fortsetzung Seite 4
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Übrige meldepflichtige Infektionskrankheiten 49.Woche 1994

4 9 .  W o .  

1 9 9 4

1 . - 4 9 .  W o.  
1 9 9 4

1 . - 4 9 .  W o.  
1 9 9 3

1 . - 5 2 .  W o .  
1 9 9 3

Botulism us 0 13 15 18
Brucel lose 0 2 6 17 2 0
Cholera 0 6 1 1
Diphtherie 0 6 9 9
Fleckfieber 0 1 1 1
Gasbrand 3 13 0 131 1 3 6
Gelbfieber 0 0 0 0
hämorrh. Fieber 0 1 8 9
Lepra 0 5 5 5
L ep tosp irose  Weil 0 15 12 1 4
Lep tosp ir ose ,  s o n s t i g e 0 10 2 2 2 5
Malaria 18 7 6 5 6 7 8 7 0 4
Meningit is ,  übrige  F orm en 12 1 4 9 0 5 2 5 5 5 8
Milzbrand 0 1 0 1
Ornithose 2 1 27 1 9 2 201
Paratyphus 3 111 9 0 9 4
P es t 0 0 0 0
Poliomyeli tis 0 0 0 0
Q-Fieber 1 63 1 7 8 1 8 0
Rotz 0 0 0 0
Rückfal lfieber 0 1 1 1
S h ig e l lo se 3 2 2 1 9 8 1 8 4 3 1 9 2 2
T e tan u s 0 15 16 17
Tollwut 0 0 0 0
Trachom 0 3 7 7
Trichinose 0 0 3 3
Tularämie 0 5 2 2
Typhus 1 1 6 6 191 19 5

a n g e b o r e n e
- Listeriose 0 2 0 28 2 9
- Lues 0 5 12 1 2
- R ö te ln em b ry o p a th ie 0 0 1 1
- T o x o p la s m o s e 1 2 2 16 2 0
- Z ytom ega l ie 2 14 1 4 1 4

Gonorrhoe 3 2 1 3 1 6 1 7 2 5
Syphilis 4 3 2 0 361

B em erkungen zu den Tabellen au f Seite 2 und 3

Die Berichte über meldepflichtige Infektionskrankheiten tragen dem Bedürfnis nach aktueller Information Rechnung. Bei 
dem gegenwärtig unterschiedlichen Stand des Berichtswesens in den einzeben Bundesländern sind jedoch fehlende (z.B. 
Tuberkulose) bzw. differierende Daten (z.B. Abweichungen der kumulierten Daten des Vorjahres von den veröffentlichten 
Daten des Statistischen Bundesamtes) nicht vermeidbar.
Ein Sternchen in den Spalten für die laufende Woche zeigt an, daß für das jeweilige Land bzw. für den Regierungsbezirk 
noch keine aktuelle Wochenmeldung cingegangen ist.
Dies führt zu einer unvollständigen und mit dem Vorjahr nur bedingt vergleichbaren Kumulativzahl sowie zu einer Beein
trächtigung der Daten auf der(n) übergeordneten Berichtsebene(n).
Von allen Ländern vollständig und rechtzeitig übermittelte Berichte stellen die Voraussetzung für eine Verbesserung des 
aktuellen Informationssystems dar.

Besonders problematisch ist zur Zeit die aktuelle Datenlage bei der Tuberkulose und den Geschlechtskrankheiten Gonorrhoe 
und Syphilis. Bei diesen Krankheiten sind die ausgewiesenen Kumulativwerte für das Vorjahr völlig unvergleichbar mit den 
später an die Statistischen Landesämter für den gleichen Zeitraum gemeldeten Erkrankungszahlen. W ir weisen deshalb in 
der Tabelle auf Seite 3 (letzte Spalte) keine Voijahressummen für Gonorrhoe und Syphilis aus.
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Über Infektionen mit V. vulnificus wird zumeist aus 
Ländern (aller Kontinente) berichtet, die ein wärme
res Klima als Mitteleuropa besitzen.
Aber auch in mitteleuropäischen Ländern (England, 
Belgien, Niederlande und Dänemark) sind einzelne 
Infektionen mit Vibrio vulnificus vor allem bei 
Fischern und A rbeitern in fischverarbeitenden 
Betrieben nachgewiesen worden.

Vibrio vulnificus ist ein halophiler (besser halo- 
tropher) Keim, der im Gegensatz zu Vibrio chole- 
rae, ohne Zusatz von NaCl in Nährmedien nicht 
wächst.
Sein natürliches Vorkommen ist deshalb, ebenfalls 
im Gegensatz zu Vibrio cholerae, auf salzhaltiges 
Wasser (Meere, Küstengewässer, salzhaltige Bin
nengewässer) beschränkt. Die Flora und Fauna 
dieser Biotope kann von Vibrio vulnificus besiedelt 
sein. Die Bakteriendichte steigt bei Wassertempera
turen über 20 'C .
Wegen der Salzbedürftigkeit dieses Erregers spielt 
eine Übertragung durch den Genuß von Trinkwasser 
oder damit zubereiteter Speisen, im Gegensatz zu 
Vibrio cholerae, keine Rolle.

Die seltenen Infektionen des Menschen erfolgen 
durch den Verzehr kontaminierter roher Meerestiere 
(Schalentiere, Fische) bzw. über die verletzte Haut 
z.B. bei der Verarbeitung kontaminierter Meerestie
re oder beim Baden in erregerhaltigem Wasser.

Aus einer lokalen Infektion im Intestinaltrakt oder 
einer infizierten äußeren Wunde kann sich dann in 
kurzer Zeit eine lebensbedrohliche A llgem ein
infektion mit hoher Letalität entwickeln.
Dabei besteht für Personen mit einer Immunschwä
che bzw. einem anderen die Resistenz vermindern
den Grundleiden ein höheres Erkrankungsrisiko.

Eine gezielte Befragung des Hausarztes dieser 
Patientin ergab jedoch, daß sie zuvor "kerngesund" 
gewesen sei. Somit lag der schweren Erkrankung 
keine die Infektion begünstigende, erkennbare 
Disposition zugrunde.

Dieser Fall zeigt, daß Vibrio vulnificus nicht nur im 
dänischen Teil der Ostsee vorkommt, wie das Infek
tionen von dänischen Fischern beweisen, sondern 
auch an der deutschen Ostseeküste. Es muß deshalb 
davon ausgegangen werden, daß in Abhängigkeit 
von der Wassertemperatur Vibrio vulnificus im 
Bereich der gesamten Ostsee Vorkommen kann.

Wegen des Schweregrades dieser seltenen Infektion 
und der geringen Kenntnis über das Infektionsrisiko 
durch Vibrio vulnificus in Deutschland, haben wir 
uns zur Mitteilung dieses Falles entschlossen.

Fall-Definitionen für bakterielle Meningitiden und Enzephalitiden

Unserer Beobachtungen, daß es bei Änderungsmel
dungen nicht selten zu Umgruppierungen von 
primär gemeldeten bakteriellen Meningitiden (z.B. 
Meningokokkenmeningitis) in die Kategorie "übrige 
Formen" kommt, haben uns veranlaßt, folgenden 
Vorschlag zu Fall-Definitionen für bakterielle 
Meningitiden (bzw. Enzephalitiden) zur Diskussion 
zu stellen.

Meningokokken-Meningitis

1. Klinische Diagnose
(definiert bereits die Meldepflicht)

klinische Symptome einer Meningitis 
(Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit, 
Erbrechen, Nackensteifigkeit u.a.) 

und eitriger Liquor
(massive leukozytäre Pleozytose) 

und petechiale bis flächenhafte Hautblutungen

2. Bestätige Diagnose

a: bakteriologisch bestätigt:

klinische Symptome einer Meningitis

und Anzucht von Meningokokken aus Blut 
bzw. Liquor oder
mikroskopischer Nachweis gramnega
tiver Diplokokken im Liquorausstrich

b: klinisch-epidemiologisch bestätigt:

klinische Symptome einer Meningitis 
und eitriger Liquor

und nachweisbarer Kontakt zu einer bestä
tigten Erkrankung oder
eine Häufung von Meningitis epide
mica in der Umgebung
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Meningokokken-Sepsis oder 
Waterhouse-Friderichsen-Syndrom

1. Klinische Diagnose
(definiert bereits die Meldepflicht)

klinische Symptome einer Sepsis 
und Hautblutungen
und Hinweise für eine Verbrauchskoa- 

gulopathie

und tödlicher Ausgang
innerhalb von 24 Stunden oder 
pathologisch-anatomischer Nachweis 
von Nebennieren(rinden)blutungen

2. Bakteriologisch bestätigte Diagnose

klinische Symptome einer Sepsis 
und Anzucht von Meningokokken aus dem Blut

Bemerkungen:
Wir halten es für sinnvoll, wenn Erkrankungen 
bzw. Sterbefälle an Meningokokken-Sepsis bzw. 
W .-Fr.-Syndrom  von den Ärzten gemeldet werden, 
auch wenn ein Erregemachweis nicht gelang; was 
gerade bei diesen Fällen häufig ist.

Solche Fälle treten nicht selten als Indexfall auf und 
beunruhigen die Eltern in einer betroffenen Kinder
einrichtung sowie die Öffentlichkeit erheblich.

Für die Einleitung einer rechtzeitigen Chemopro- 
phylaxe ist die möglichst frühzeitige Meldung an 
das Gesundheitsamt unverzichtbar.

andere bakterielle Meningitiden

1. Klinische Diagnose
(definiert bereits die Meldepflicht)

klinische Symptome einer Meningitis 
(Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit, 
Erbrechen, Nackensteifigkeit u.a.) 

und eitriger Liquor
(massive leukozytäre Pleozytose)

Bemerkungen:
Grundsätzlich sollte jede eitrige Meningitis (im 
Sinne der ICD-Nr. 320) als bakterielle Meningits 
gemeldet werden, auch wenn im Liquor und im Blut 
kein Erregemachweis gelang; eine eitrige Meningi
tis ist stets bakteriell bedingt - umgekehrt gilt das so 
nicht (s.u.).
Die Zuordnung einer eitrigen Meningitis in die 
Meldekategorie "übrige Formen" sollte deshalb 
grundsätzlich unterbleiben.

Der Anteil eitriger Meningitiden ohne spezifischen 
Erregemachweis ist ein wichtiges Kriterium für die 
Güte der Diagnostik und "Versorgung" solcher 
Patienten.

2. Bakteriologisch bestätige Diagnose

klinische Symptome einer Meningitis

und Anzucht von Bakterien aus Liquor 
und/oder Blut oder
mikroskopischer bzw. sonstiger Nach
weis von Bakterien im Liquor

Bemerkungen und Hinweise:
Wenn ein Erreger nachgewiesen werden konnte, 
sollte die Meldung des Arztes stets auch diese 
Angabe enthalten. Die richtige Zuordnung zu ein
zelnen Meldekategorien kann dann ggf. durch das 
Gesundheitsamt erfolgen.
In einigen Bundesländern existiert bereits ein Sys
tem zur differenzierten Auswertung solcher Meldun
gen, und in anderen wird eine entsprechende Erfas
sung auf Landesebene vorbereitet.
Eine Meldung dieser Ergebnisse an das RKI erfolgt 
konsequent bisher jedoch nur aus den neuen 
Bundesländern und aus Berlin.

Eine klinische Meningitis mit leichter Liquorpleozy
tose (im Sinne einer "serösen" Meningitis) und dem 
Nachweis (Serologie oder Anzucht) einer akuten 
Borreliose ist im Sinne des Bundesseuchengesetzes 
ebenfalls eine meldepflichtige bakterielle Meningitis, 
obwohl oder gerade weil die der Symptomatik zu
grundeliegende Borreliose selbst nicht meldepflich
tig ist. Die Meldung als bakterielle M eningitis sollte 
jedoch nur erfolgen, wenn die M eningitis im 
Vordergrund der klinischen Symptomatik steht.

Im Gegensatz dazu ist eine tuberkulöse Meningitis 
(ebenfalls oft zunächst als "seröse" M eningitis 
imponierend) nicht als bakterielle Meningits melde- 
pflichtig, da sie als Verlaufsform bzw. Komplika
tion der meldepflichtigen Tuberkulose erfaßt wird. 
Sinngemäß gilt das auch für meningeale Symptome 
anderer bakteriell bedingter Krankheiten, die eigen
ständig meldepflichtig sind - z.B. die Neurosyphilis 
und die Weil’sche Krankheit.

Ähnlich verhält es sich auch mit der Listerien- 
Meningitis eines Neugeborenen. Diese ist als kon- 
natale L isteriose gesondert meldepflichtig und 
sollte deshalb nicht zusätzlich als bakterielle M enin
gitis erfaßt werden.
Die Listerien-Meningitis bei Personen jenseits der 
Neugeborenenperiode (häufig bei älteren Bürgern) 
ist dagegen als "andere bakterielle Meningitis" zu 
melden.
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Diphtherie-Erkrankung bei einer US-Bürgerin

Nach Inform ationen seitens der WHO kam es 
Anfang Dezember zur ersten Diphtherie-Erkrankung 
bei einem Nicht-Europäer im Zusammenhang mit 
der Epidemie in Rußland.
Betroffen ist eine in Moskau geborene, jetzt 42jäh- 
rige Frau, die bereits seit mehreren Jahren in in den 
USA (Kalifornien) lebt.
In diesem Jahr hatte die wahrscheinlich ungeimpfte 
Frau Rußland bereits mehrfach besucht. Sie er
krankte jetzt während eines Aufenthaltes in Moskau 
am 6.12. mit Fieber und Halsschmerzen und suchte 
am folgenden Tag eine Klinik auf. Bereits dort 
wurde der Diphtherie-Verdacht ausgesprochen und 
ihr wurden 9.000 IE Antitoxin sowie Antibiotika 
und Prednison verabreicht.

Am 8.12. flog die Frau nach Helsinki und wurde im 
dortigen Universitäts-Krankenhaus hospitalisiert. 
Die Patientin erhielt weitere 40.000 IE Antitoxin 
und die Antibiotika-Therapie wurde fortgesetzt.

Der klinische Verlauf war mittelschwer, zu Kom
plikationen kam es nicht.
Aus einem Abstrich vom 9.12. wurde ein toxin
bildender Stam m  von C. d iph theriae, Typ gravis 
isoliert. Weitere Untersuchungen vom 12. und 
15.12. verliefen bereits negativ.
Auch aus den Abstrichen von 4 Kontaktpersonen 
(Crew des Flugzeuges) gelang keine E rreger
anzucht.
Nach völliger klinischer Genesung konnte die Frau 
bereits am 19.12. in die USA zurückreisen.

Dieser Fall beweist, daß die Infektionsgefahrdung 
bei Reisen in das Gebiet der ehemaligen UdSSR 
weiterhin hoch aktuell ist. Er zeigt aber auch, daß 
es selbst unter Reisenden, die bereits mehrfach 
diese Gebiete besucht haben, noch immer Personen 
gibt, die es nicht für nötig befinden, ihren Impf
schutz zu überprüfen und ggf. auffrischen bzw. neu 
aufbauen zu lassen.

K orrek tu r des M onatsberichtes November

Nach Eingang der bis zum Redaktionsschluß des vorigen Bulletins (Heft 20) noch fehlenden Meldungen aus 
dem Regierungsbezirk Hannover für die Wochen 44 bis 47 haben sich nicht nur die W erte für das Land 
Niedersachsen erheblich erhöht, sondern sogar bei den Werten für Deutschland insgesamt ergaben sich z.T. 
merkbare Änderungen mit Auswirkungen auf die ausgewiesene Morbidität und die prozentualen Veränderun
gen gegenüber dem Voijahr.
Wir veröffentlichen deshalb die beiden Tabellen für den Monat November am Ende dieses Heftes nochmals.
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